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 Veröffentlicht am 29.09.1992

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

70/02 Schulorganisation

70/06 Schulunterricht

Norm

BDG 1979 §115;

BDG 1979 §91;

SchOG 1962 §2;

SchUG 1986 §17;

Rechtssatz

Der Beschuldigte (ein Lehrer) hat seine Schüler befragt, ob die zahlreich auftretenden Erkältungen in der Klasse vom

vielen Onanieren im Freien herrührten. Daß seine Schüler die in dieser rhetorischen Frage gelegene Anbiederung als

"Witz" aufgefaßt und daran keinen Anstoß genommen haben mögen, vermag ihren prinzipiellen Unrechtsgehalt nicht

aufzuheben.
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